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1. Einleitung 

1.1. Anlass und Aufgabenstellung 

Die Stadt Weikersheim plant die Erschließung eines innerstädtischen Wohngebietes und 

stellt zur Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung den Bebauungsplan 

'Vorderes Mohlach II - Neu' als Änderung des bestehenden rechtskräftigen Bebauungsplans 

'Vorderes Mohlach II' und angrenzender Bebauungspläne auf. 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans ist die Eingriffsregelung der 

Naturschutzgesetzgebung zu berücksichtigen und ein Umweltbericht zu erstellen. Der  

Umweltbericht mit integrierter Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung dokumentiert die 

voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen der Planung, die in der Umweltprüfung 

gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des Umweltschutzes ermittelt werden. Das 

Artenschutzrecht gemäß § 44 BNatSchG wird ebenfalls in der Umweltprüfung behandelt. Es 

unterliegt nicht der Abwägung. 

Mit der Erstellung dieser Leistungen wurde das Büro Prof. Schmid | Treiber | Partner, Freie 

Landschaftsarchitekten, Leonberg im Mai 2015 beauftragt. 

 

1.2. Ziele und Inhalte des Bebauungsplans 

Lage im Raum 

Das Planungsgebiet liegt in Weikersheim nordöstlich des Stadtkerns zwischen vorhandenen 

Wohnbaugebieten und einem südlich angrenzenden Gewerbegebiet.  

 

Abb. 1: Übersicht Lage Planungsgebiet 1:20.000 (Grundlage: TopKarten 25, LGL B-W 2012) 

Art und Umfang des Vorhabens 

Im Quartier 'Vorderes Mohlach II – Neu' ist die Ausweisung eines Allgemeinen 

Wohngebietes vorgesehen. Der Geltungsbereich umfasst ca. 5 ha. 

ASPERG 
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Das Bebauungskonzept orientiert sich dabei an den bestehenden Strukturen im Plangebiet 

bzw. der Umgebung. Es wird im gesamten Gebiet eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 

festgelegt, die für Nebenanlagen um max. 50% überschritten werden kann. Somit können 

maximal 60% der Grundstücksflächen überbaut bzw. versiegelt werden, also 2,37 ha der 

3,95 ha Nettobauland. 

Entlang der Bismarckstraße ermöglicht das festgelegte Maß der baulichen Nutzung vor allem 

aufgrund der Gebäudehöhe einen Geschosswohnungsbau in offener Bauweise mit bis zu 3 

Stockwerken. Hier sind auch moderne Dachformen wie Pultdach und extensiv begrüntes 

Flachdach möglich. 

Südlich der Mohlachstraße werden verdichtete zweistöckige Bauformen in Form von 

Doppelhäusern oder Hausgruppen möglich sein.  

Zwischen Meisenweg und Mohlachstraße ist eine Einzel- und Doppelhausbebauung mit bis 

zu zwei Stockwerken möglich. Im übrigen Gebiet nordöstlich des Meisenwegs sind nur 

Einzelhäuser mit traditionellen Dachformen und maximaler Firsthöhe von 7 m vorgesehen. 

Die Erschließung des Gebietes erfolgt über Hüttenweg, Mohlachstraße und Meisenweg. Die 

Kreuzung Bismarckstraße - Hüttenweg wird mit einem überfahrbaren Kreisverkehr gestaltet. 

An die Mohlachstraße schließen verkehrsberuhigte Stichstraßen mit Wendeelementen an. 

Diese Stichstraßen werden durch Fußwege mit dem bestehenden Fußweg in Verlängerung 

des Hüttenwegs verbunden. 

Die Gehölzstrukturen nördlich des bestehenden Fußwegs (Hüttenweg) werden durch eine 

Pflanzbindung zum Erhalt festgesetzt. Auf den bisher weitgehend gehölzfreien 

Böschungsbereichen sind Einzelbäume geplant. Einzelbäume auf Verkehrsgrünflächen sowie 

auf privaten Flächen gliedern die Straßenräume. Die Fußwege am Ende der Stichstraßen 

werden durch quartiersprägende Einzelbäume betont. 

Parkierungs- und sonstige Erschließungsflächen auf privaten Grundstücken werden in 

wasserdurchlässiger Bauweise hergestellt. Dächer von Garagen und Carports sowie 

Flachdächer der Gebäude sind extensiv zu begrünen. Die Rückhaltung des 

Niederschlagswassers von Dachflächen erfolgt auf den privaten Grundstücken über 

Retentionszisternen. Das übrige Regenwasser wird getrennt vom Schmutzwasser in einem 

Regenwasserkanal gesammelt, vorgeklärt und gepuffert der Vorbach zugeführt. 

 

1.3. Übergeordnete Gesetze und Fachplanungen und ihre 
Berücksichtigung 

1.3.1 Fachgesetze  

Für das anstehende Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Eingriffsregelung 

des § 18 Bundesnaturschutzgesetz (i.d.F. vom 07.08.2013) in Verbindung mit § 1 a Abs. 3 

BauGB (i.d.F. vom 20.11.2014) zu beachten. 

1.3.2 Regionalplan 

Regionalplan (RP) der Region Heilbronn-Franken 2020 vom 27. Juni 2006 (Regionalverband 

Heilbronn-Franken, 2006): 

In der Raumnutzungskarte des Regionalplans ist das Planungsgebiet als bestehende 

Siedlungsfläche Wohnen und Mischgebiet dargestellt.  

1.3.3 Flächennutzungsplan 

Flächennutzungsplan Weikersheim 2010, 2. Änderung Stand 16.01.2007/ 19.04.2007 

(Ingenieurbüro Klärle, 1998 / 2007): 
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In der 2. Änderung des Flächennutzungsplans ist das Planungsgebiet als Wohnbaufläche 

nach §1(1) Nr. 1 BauNVO ausgewiesen. 

1.3.4 Landschaftsplan 

Landschaftsplan Stadt Weikersheim vom 04.06.1999 (Ingenieurbüro Klärle, 1999): 

Der Landschaftsplan weist das Vorhabengebiet ebenfalls als bestehende Siedlungsfläche 

aus. Darüber hinaus sind keine Planungsaussagen für den Geltungsbereich enthalten.  

1.3.5 Bestehende und angrenzende Bebauungspläne 

Bisher gilt im größten Teil des Planungsgebietes der Bebauungsplan 'Vorderes Mohlach II' 

(Schwarz, 1985). Für die überbaubaren Flächen ist im Norden eine GRZ von 0,2 festgelegt, 

im Süden eine GRZ von 0,25. Außerhalb dieses Bebauungsplans sind ältere Bebauungspläne 

gültig. 

Das Grundstück Meisenweg 12 sowie die Umspannstation mit umgebende Grünfläche liegen 

im Geltungsbereich des Bebauungsplans 'Vorderes Mohlach I' (Stadt Weikersheim, 1976). 

Hier gilt eine GRZ von 0,4.  

Das Villengrundstück am Lerchenweg im Bebauungsplan 'Mittleres Mohlach' (Mangold-

Zeller, 1973) und wurde seither nicht mehr überplant. Es gilt eine GRZ von 0,2. 

Für die Häuser nördlich der Bismarckstraße gilt bisher noch der Bebauungsplan 'Vorderes, 

Mittleres, Unteres Mohlach' (Stadt Weikersheim, 1965). Hier wurde keine GRZ festgelegt. 

Die tatsächliche Bebauung mit Haupt- und Nebengebäuden nimmt hier ca. 25% der Fläche 

ein.  

Der Kreuzungsbereich Bismarckstraße – Hüttenweg liegt im Bebauungsplan 

'Entlastungsstraße Nord' (Planungsgruppe Kölz, 2003). 

Für angrenzende Flächen liegen folgende rechtskräftige Bebauungspläne vor: 

- Rechtskräftiger Bebauungsplan 'Unterer Hüttenweg und Mohlach', nordwestlich 

angrenzend. 

- Rechtskräftiger Bebauungsplan 'Gewerbegebiet Bismarckstraße' (Klärle, 2006), südlich der 

Bismarckstraße angrenzend 

Die folgende Abbildung (Abb. 1) zeigt, welche Festsetzungen bestehender Bebauungspläne 

im Vorhabengebiet bereits gelten.  
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Abb. 1 Festsetzungen bestehender Bebauungspläne, 1:2.500  
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2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen  

2.1. Bestandsaufnahme 

Die Beschreibung der Bestandssituation umfasst die Funktion der Schutzgüter, die Art des 

Bestands, vorhandene Vorbelastungen, Empfindlichkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten.  

Aufgrund der besonderen Situation, dass der Geltungsbereich bereits durch ältere 

Bebauungspläne ein Baurecht besitzt, wird bei der Beschreibung des Bestandes sowohl auf 

den tatsächlichen Bestand und die natürlichen Potentiale als auch auf die durch die 

vorhandene Planung ermöglichte Vorbelastung eingegangen. 

2.1.1 Schutzgut 'Mensch, menschliche Gesundheit, Bevölkerung' 

Für den Menschen sind im Zusammenhang mit der geplanten Bebauung Auswirkungen 

durch Immissionen auf die Gesundheit und die Erholungsfunktion der Landschaft von 

Bedeutung. 

Erholung 

Das Gebiet liegt nahe dem Ortskern und ist nach Südwesten exponiert. Abgesehen von der 

bestehenden Bebauung an der Bismarckstraße und den drei einzelnen bebauten 

Grundstücken am Hüttenweg und Lerchenweg ist das Gebiet überwiegend landwirtschaftlich 

genutzt. Aufgrund der Lage zwischen den angrenzenden Wohngebieten und der 

Erschließung durch landwirtschaftliche Wege wird das Gebiet auf zweckgebundenen Wegen 

von Fußgängern und Radfahrern durchquert und vermutlich auch von erholungssuchenden 

Spaziergängern frequentiert. Abgesehen von den Wegen ist im Gebiet keine 

Erholungsinfrastruktur vorhanden. Das Gebiet weist somit im tatsächlichen Bestand eine 

mittlere Bedeutung für die Erholung auf. 

Der bisher geltende Bebauungsplan 'Vorderes Mohlach II' (Schwarz, 1987) legte ein 

Straßen- und Wegenetz fest, das eine problemlose Querung des Gebietes durch Fußgänger 

und Radfahrer weiterhin ermöglichen würde. Zudem wurden öffentliche Grünflächen (zwei 

allgemeine Grünanlagen und ein Spielplatz) und mehrere kleinere Verkehrsgrünflächen 

vorgesehen. Entlang fast aller Erschließungsstraßen waren Baumpflanzungen vorgesehen. 

Insgesamt konnte dem Gebiet somit eine geringe Bedeutung für die Erholung zugesprochen 

werden. 

Verkehrslärm / Luftschadstoffe / Gerüche 

Im Bestand sind abgesehen vom innerörtlichen Straßenverkehr auf den umgebenden 

Straßen und das südlich angrenzende Gewerbegebiet keine Vorbelastungen durch Lärm 

oder Gerüche vorhanden.  

Durch die Planung von 1987 würde sich dies nicht ändern. Die geplanten Straßen waren z.T. 

verkehrsberuhigt bzw. als Mischflächen vorgesehen. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 'Gewerbegebiet Bismarckstraße' wurde ein 

schalltechnisches Gutachten erstellt. Um Lärmimmissionen aus dem Gewerbegebiet in das 

Wohngebiet zu vermeiden, wurde dort ausschließlich die Ansiedlung von 'nicht erheblich 

belästigenden Gewerbebetrieben' zugelassen. Somit ist mit keiner Beeinträchtigung durch 

Lärm aus dem südlich angrenzenden Gewerbegebiet zu rechnen. 

 

In der Summe ist von einer geringen bis mittleren Bedeutung für das Schutzgut Mensch/ 

Erholung auszugehen. 
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2.1.2 Schutzgut 'Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt sowie Gebiete von 

gemeinschaftlicher Bedeutung' 

Auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes sind Tiere und Pflanzen als Bestandteile 

des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu 

schützen. Ihre Lebensräume sind zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und ggfs. 

wiederherzustellen.  

Biotopbewertung Bestand 

Das Planungsgebiet besteht überwiegend aus Ackerflächen, die nur eine sehr geringe 

Bedeutung haben. Ebenfalls keine bzw. sehr geringe Bedeutung haben die von Gebäuden 

bestandene Flächen sowie völlig versiegelte und geschotterte Verkehrsflächen. Der Grasweg 

und kleine Verkehrsgrünflächen haben eine geringe Bedeutung. Eine mittlere Bedeutung 

kann auch den Flächen zugesprochen werden, die als Grünland genutzt werden, bzw. 

aufgrund sporadischer Nutzung eine grasreiche ausdauernde Ruderalflur aufweisen. Die 

Gärten der bereits bebauten Grundstücke weisen aufgrund der vorhandenen 

Gehölzstrukturen im Durchschnitt eine geringe Bedeutung auf. Laubgehölz dominierte 

Biotoptypen wie Feldgehölze, Gebüsche und die Streuobstwiese haben eine hohe 

Bedeutung, die Fichtenreihe jedoch nur eine mittlere. 

Artenschutz, Habitatpotential Bestand 

Im Rahmen der Habitatpotentialanalyse im Geltungsbereich des Bebauungsplans 'Vorderes 

Mohlach II – Neu' wurden die Arten bzw. Artengruppen Vögel, Fledermäuse, 

Amphibien/Reptilien, Haselmaus und Insekten (Nachtkerzenschwärmer, Holzkäfer) 

hinsichtlich potentieller artenschutzrechtlicher Konflikte betrachtet. 

Als Ergebnis der Bestandsaufnahme und Ermittlung der Habitatpotentiale der untersuchten 

Artengruppen erfolgt folgende Bewertung in Bezug auf die Lebensraumeignung für die 

untersuchten Tiergruppen:  Die bebauten Grundstücke mit Gärten sind von mittlerer bis 

hoher Wertigkeit. Ebenso sind die Feldgehölze / Gebüsche und die Streuobstwiese sowie 

einzelne Bäume an Böschungen von mittlerer bis hoher Wertigkeit, da Gebäudespalten und 

Gehölzstrukturen potentielle Habitate für Vögel und Fledermäuse bieten. Südorientierte 

Stützmauern der bebauten Grundstücke stellen potentielle Habitatstrukturen für die 

Zauneidechse dar. Keine oder nur geringe Wertigkeit als Habitatstrukturen haben die 

gehölzfreien Acker- / Wiesen- und Ruderalflächen sowie die Verkehrsflächen. 

Für die Artengruppen Amphibien, Insekten und Haselmaus konnten keine Vorkommen und 

keine potentiellen Habitate nachgewiesen werden.  

Konkrete Hinweise auf Lebensstätten oder das Vorkommen anderer europarechtlich 

relevanter Arten / Artengruppen liegen nicht vor.  

Die Lage der im Frühjahr 2015 tatsächlich vorhandenen Biotoptypen kann dem 

Bestandsplan entnommen werden. Eine ausführliche Darstellung der Biotoptypen, der 

Bewertung und der Bedeutung als Lebensraum für geschützte Arten enthält der Bericht zur 

Habitatpotentialanalyse (Prof. Schmid | Treiber | Partner, 2015a). 

Um ein Zauneidechsenvorkommen bestätigen oder ausschließen zu können, wurde eine 

Präsenz-Absenz-Prüfung durch vier Begehungen im Frühjahr / Sommer 2015 bei geeigneter 

Witterung durchgeführt und dokumentiert (Vgl. Schmid | Treiber | Partner, 2015b).  

Zwei Sichtungen von Zauneidechsen-Individuen beschränken sich auf den Bereich 

Meisenweg / östlicher Gebietsrand. Es handelt sich somit wohl um ein räumlich begrenztes 

Vorkommen und mit geringer Individuenzahl. Von einer stabilen Population kann nicht 

gesprochen werden. 

Biotopbewertung gem. geltender Bebauungspläne 

Für den geplanten Zustand entsprechend Bebauungsplan 'Vorderes Mohlach II' kann die 

Wertigkeit der Flächenkategorien (vgl. Abb. 1) überschlägig abgeschätzt werden. V 
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Versiegelten öffentlichen und privaten Verkehrsflächen sowie bebauten Flächen kann keine 

Bedeutung zugesprochen werden. Auch wenn, abgesehen von den straßenbegleitenden 

Bäumen, keine Gehölzpflanzungen auf privaten Grundstücken festgesetzt wurden, kann 

davon ausgegangen werden, dass ähnlich den tatsächlich bestehenden Gärten, gewisse 

Gehölzstrukturen vorhanden wären. Für die Gärten kann somit eine geringe Bedeutung 

abgeschätzt werden. Der Gehölzbestand an der Böschung nördlich des Hüttenwegs wurde 

als Pflanzbindung festgesetzt. Dieser hat wie im tatsächlichen Bestand eine hohe 

Bedeutung. Für die geplanten öffentlichen Grünflächen und Verkehrsgrünflächen wird ein 

Bewuchs mit Intensivgrünland geringer Wertigkeit angenommen, die durch die 

festgesetzten Baumpflanzungen gesteigert wird. 

Schutzgebiete 

Im Plangebiet selbst befinden sich keine naturschutzrechtlichen Schutzgebiete und keine 

kartierten geschützten Biotope. Die nächstliegenden Schutzgebiete sind das Landschafts-

schutzgebiet 'Weikersheim' ca. 300 m nordöstlich sowie das FFH-Schutzgebiet 'Taubergrund 

Weikersheim – Niederstetten' ca. 200 m südwestlich vom Vorhabengebiet. 

Die Mauer im Süden des Grundstücks am Hüttenweg ist nur trocken aufgesetzt und nicht 

hinterbetoniert, besitzt eine Höhe von mehr als 0,5m und eine Ansichtsfläche von mehr als 

2m². Sie ist jedoch auf Grund der Lage im überplanten Bereich nicht als gesetzlich 

geschütztes Biotop Trockenmauer nach § 30 BNatSchG zu werten. Auch das Feldgehölz 

nördlich des Hüttenwegs erfüllt aufgrund der Lage innerhalb der Siedlung nicht die Kriterien 

zur Erfassung als §32-Biotop.  

2.1.3 Schutzgut 'Boden' 

Gemäß Bundesbodenschutzgesetz sollen bei Einwirkungen auf den Boden Beein-

trächtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und 

Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt gemäß Geowissenschaftlicher 

Übersichtskarte von Baden-Württemberg (LGRB 1998) in der Grundwasserlandschaft 

Muschelkalk und Unterkeuper und in der Hydrogeologischen Einheit 'Unterer Muschelkalk' an 

der Grenze zum 'Mittleren Muschelkalk'. Der Westen des Plangebiets zählt zur 

Bodenkundlichen Einheit 'Bodenmosaik', der Osten zu 'Rendzinen aus Kalksteinschutt und –

zersatz'. 

Die Bodenschätzung wurde vom Landratsamt Main-Tauber-Kreis in analoger Form zur 

Verfügung gestellt. 

Demnach kommen im Geltungsbereich drei Klassenzeichen vor, die entsprechend LUBW 

(2010) wie folgt bewertet werden können: 

 

Klassenzeichen der Bodenschätzung: L4V 61/61 LT4V 57/54 LT4V 52/50 

Bodenfunktion Funktionserfüllung 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit Hoch (BK 3) Mittel (BK 2) Mittel (BK 2) 

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf Mittel (BK 2) Mittel (BK 2) Mittel (BK 2) 

Filter und Puffer für Schadstoffe Hoch (BK 3) Hoch (BK 3) Hoch (BK 3) 

Tab. 1 Ergebnisse der Bodenschätzung (BK: Bewertungsklasse) 
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Abb. 2 Ausschnitt Bodenschätzungskarte 

Im Ergebnis wird dem Schutzgut Boden auf unversiegelten Flächen  insgesamt eine mittlere 

bis hohe Bedeutung zugesprochen. 

2.1.4 Schutzgut 'Wasser' 

Gemäß Wasserhaushaltsgesetz sind die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und 

als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Jedermann ist verpflichtet, bei 

Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden sein können, die nach 

den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um eine Verunreinigung des Wassers 

oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu verhüten, um eine mit 

Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers zu 

erzielen, um die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und um eine 

Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden.  

Teilschutzgut Oberflächenwasser 

Im Vorhabengebiet und seinem direkten Umfeld befindet sich kein Oberflächengewässer. 

Der Vorbach verläuft ca. 200 m südwestlich der Geltungsbereichsgrenze. 

Teilschutzgut Grundwasser 

Aufgrund der Lage in der (hydro)geologischen Einheit ‚Unteren Muschelkalk‘ (LGRB 1998/ 

Ingenieurbüro Klärle 1999) ist die Bedeutung für die Grundwasserneubildung auf 

unversiegelten Flächen als mittel einzuschätzen. Bestehende versiegelte Flächen haben 

keine Bedeutung für die Grundwasserneubildung, es sei denn, das anfallende Regenwasser 

wird im Gebiet versickert.  

Sofern die geltenden Bebauungspläne umgesetzt wären, könnte den versiegelten 

öffentlichen Verkehrsflächen keine Bedeutung zugesprochen werden, ebenso den von 

Gebäuden bestandenen Flächen (entspr. GRZ ca. 20% bis 25% der Grundstücksfläche) und 

den versiegelten privaten Nebenanlagen (Zufahrten, Terrassen etc., ca. 10% - 20% der 

Grundstücksfläche). Zur Dachbegrünung oder Regenwasser-Rückhaltung wurden keine 

Vorgaben gemacht. Die unbebauten und unversiegelten Gärten und öffentlichen 
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Grünflächen sowie Verkehrsgrünflächen würden weiterhin eine mittlere Bedeutung für die 

Grundwasserneubildung wahrnehmen.  

Trinkwasserschutz 

Die nächstgelegenen Wasserschutzgebiete befinden sich ca. 500 m südlich bzw. 1.000 m 

östlich des Vorhabengebietes. Sie sind nicht von der Planung betroffen. 

 

Die Bedeutung für das Schutzgut Wasser wird daher insgesamt als mittel bis gering 

eingestuft. 

2.1.5 Schutzgut 'Klima / Luft' 

Die Veränderung von Flächennutzungen wie die Versiegelung von Böden kann sich sowohl 

auf das Klima der zu untersuchenden Fläche selbst als auch auf das der angrenzenden 

Flächen zumindest kleinräumig auswirken.  

Laut Darstellung des Landschaftsplans (Ingenieurbüro Klärle, 1999) dient das 

Vorhabengebiet nicht dem Abfluss von Kaltluft, die auf den höhergelegenen 

landwirtschaftlichen Flächen großflächig entsteht. Dies liegt an der umgebenden Bebauung, 

vor allem im Norden und Nordwesten, die als Barriere wirkt. Über den derzeit noch 

unbebauten und nicht gehölzbestandenen Flächen im Vorhabengebiet entsteht jedoch 

Kaltluft in geringerem Umfang, die aufgrund der Geländeneigung dem tiefergelegenen 

Siedlungsgebiet zufließt. Die vorhandenen Gehölzstrukturen tragen zur Frischluftbildung bei. 

Die Vorhabenfläche hat somit eine kleinklimatisch ausgleichende Wirkung. Dem Gebiet kann 

somit insgesamt im Bestand eine mittlere Bedeutung zugesprochen werden.  

Im geplanten Zustand entsprechend den bereits geltenden Bebauungsplänen, wäre das 

durchgrünte Wohngebiet als klimatisch und lufthygienisch wenig belastetes Gebiet mit einer 

geringen Bedeutung zu bewerten.  

2.1.6 Schutzgut 'Landschaft' 

Gemäß Bundesnaturschutzgesetz ist die Landschaft in ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

auch wegen ihrer Bedeutung als Erlebnis- und Erholungsraum des Menschen zu sichern. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist nach Südwesten exponiert und weist ein 

Gefälle von ca. 5% – 7% auf. Südwestlich schließt der Ortskern von Weikersheim an, 

dennoch ist das Gebiet von den Hängen westlich der Tauber (Viehsteige / Schmecker) sowie 

südlich der Vorbach (Hof Aischland) einsehbar. Vorhandene Reliefstrukturen sind 

menschlichen Ursprungs (Mauern und Böschungen zum Abfangen von Abgrabungen / 

Aufschüttungen an Straßen und privaten Gärten). Es sind nur wenige naturraumtypische 

Strukturen vorhanden (Streuobstwiese, Feldgehölz, Gebüsch). Die Gärten der bestehenden 

Bebauung sind überwiegend gut mit Gehölzen durchgrünt. Im Bestand kann das 

Landschaftsbild somit als mittel bewertet werden.  

Geht man von einer Bebauung gemäß geltenden Planung aus, wäre der Geltungsbereich als 

durchschnittlich mit standortheimischen Gehölzen durchgrüntes Wohngebiet mit einer 

insgesamt geringen Bedeutung zu bewerten. 

2.1.7 Schutzgut 'Kultur- und Sachgüter' 

Unter Kultur- und sonstigen Sachgütern sind Güter zu verstehen, die Objekte von 

gesellschaftlicher Bedeutung als architektonisch wertvolle Bauten oder archäologische 

Fundstellen darstellen.  

Nachweise über Kultur- bzw. Bodendenkmale liegen für das Vorhabengebiet nicht vor. 

Die landwirtschaftlichen Flächen im Vorhabengebiet weisen aufgrund der mittleren bis 

hohen Funktionserfüllung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit im derzeitigen Bestand eine 
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Bedeutung als Wirtschaftsgut auf. Sie wären jedoch bereits durch die bisher geltende 

Planung aus der landwirtschaftlichen Produktion genommen worden. 

Somit hat das Planungsgebiet keine Bedeutung im Schutzgut 'Kultur- und Sachgüter'. 

 

2.2. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung  

2.2.1 Vorhabenbedingte Auswirkungen 

Bei der Beschreibung der Auswirkungen wird unterschieden in unerhebliche und erhebliche 

Auswirkungen.  

Folgende Auswirkungen auf die Umwelt sind durch die Umsetzung des Bebauungsplans zu 

erwarten: 

 Vorübergehende Auswirkungen während der Baumaßnahmen: 

- Lärm- und Staubemissionen  

- Sperrung von Straßen und Wegen 

 Dauerhafte Auswirkungen durch die Umsetzung der Planung 

- Verlust von tatsächlich, aktuell vorhandenen Biotopstrukturen 

- Umlagerung und Verdichtung von Boden 

- Reduktion von öffentlichen und privaten Grünflächen gegenüber der bisherigen 

Planung 

- Zusätzliche Versiegelung durch Verdichtung der Bebauung und Erschließung 

- Veränderung des Landschaftsbildes durch dichtere und höhere Bebauung 

- Geringfügig erhöhtes Verkehrsaufkommen innerhalb des Gebietes und in den 

zuführenden Straßen aufgrund höherer Anzahl an Wohneinheiten als bisher 

Bei der Betrachtung und Bewertung der Auswirkungen und Abschätzung der Erheblichkeit 

von Beeinträchtigungen ist die bisher geltende Planung zu Grunde zu legen. Lediglich bei 

der Einschätzung artenschutzrechtlicher Konflikte und Eingriffe in Schutzgebiete muss der 

tatsächliche Bestand betrachtet werden. 

2.2.2 Schutzgut 'Mensch, menschliche Gesundheit, Bevölkerung' 

Erholung 

Durch eine deutlich dichtere Erschließungsstruktur, z.T. als Mischverkehrsflächen gestaltet, 

verbessert sich die Situation bzgl. der Wegeverbindungen, die von Fußgängern und 

Radfahrern genutzt werden können, gegenüber der bisherigen Planung. Jedoch wird der 

Anteil der öffentlichen Grünflächen und Verkehrsgrünflächen gegenüber der Planung von 

1987 etwa halbiert.  

Einer geringfügigen Verschlechterung der Situation bzgl. Grünflächen steht eine 

geringfügige Verbesserung bzgl. Wegeverbindungen gegenüber. So dass insgesamt keine 

Beeinträchtigung der Erholungseignung durch die Umsetzung der Planung zu erwarten ist.  

Lärm / Gerüche / Schadstoffemissionen: 

Durch die veränderte innere Erschließung ist gegenüber der bisherigen Planung keine 

Erhöhung der Lärmimmissionen zu rechnen.  

Während der bisher geltende Bebauungsplan (Schwarz, 1987) keine ausnahmsweise 

zulässigen Nutzungen erlaubte, werden im aktuellen Bebauungsplan nicht störende 
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Gewerbebetriebe, Gartenbaubetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Anlagen für kirchliche, 

kulturelle und sportliche Zwecke sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

ausnahmsweise zugelassen. Durch diese Änderung können geringfügig höhere 

Lärmeinwirkungen entstehen, die jedoch als nicht erheblich eingeschätzt werden. 

Bauzeitliche Beeinträchtigungen durch Lärm- und Staubemissionen sind zu vernachlässigen, 

da sie auch bei Umsetzung der bisher geltenden Planung entstanden wären. 

Abfallentsorgung / Abwässer: 

Beeinträchtigungen der menschlichen Gesundheit durch ungeordnete Abfallentsorgung sind 

innerhalb des Umgriffs des Bebauungsplanes nicht zu erwarten, da die Entsorgung bereits 

für die umgebenden Wohngebiete geregelt ist.  

Abwässer werden geregelt in die bestehende Kanalisation abgeleitet.  

Somit werden keine erheblichen Umweltauswirkungen durch Abfallentsorgung und Abwässer 

erwartet. 

2.2.3 Schutzgut 'Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt sowie Gebiete von 

gemeinschaftlicher Bedeutung' 

Bei der Beurteilung der Auswirkungen auf das Schutzgut 'Tiere und Pflanzen, biologische 

Vielfalt' ist zum einen die Entwicklung des Gesamtzustandes gegenüber dem bisher 

geplanten Zustand zu bewerten. Zum anderen müssen konkrete Auswirkungen auf 

geschützte Arten und Biotope im tatsächlich vorhandenen Zustand betrachtet werden. 

Gesamtzustand 

Durch die Erhöhung der Grundflächenzahl und Verdichtung der Erschließungsstraßen ergibt 

sich gegenüber dem bisher bestehenden Planungsrecht eine zusätzliche Versiegelung von 

ca. 1,2 ha. Dies geht hauptsächlich zu Lasten der privaten Gärten, die um ca. 1,0 ha 

reduziert werden. Aber auch der Anteil der öffentlichen Grünflächen und 

Verkehrsgrünflächen wird um ca. 0,2 ha reduziert. Insbesondere der ersatzlose Wegfall 

einer größeren gehölzreichen öffentlichen Grünfläche bedeutet auch einen Verlust an 

zusammenhängenden höherwertigen Biotopstrukturen. 

Obwohl keine hochwertigen Biotope entfallen und das Lebensraumspektrum erhalten bleibt, 

muss insgesamt die Beeinträchtigung durch die zusätzliche Versiegelung und den Wegfall 

der Grünflächen als erheblich betrachtet werden. 

Konflikte mit Schutzgebieten 

Die zwei Biotopstrukturen Trockenmauer und Feldgehölz fallen aufgrund ihrer Lage im 

besiedelten Bereich nicht unter den Schutz nach § 30 BNatSchG. Es ergeben sich somit 

keine Konflikte mit gesetzlich geschützten Biotopen. 

Durch die Einleitung des Regenwassers in den als FFH-Schutzgebiet geschützten Vorbach 

könnten Beeinträchtigung der geschützten FFH-Arten – Lebensräume entstehen. Dies wird 

in einem wasserrechtlichen Gutachten untersucht.  

Artenschutzrechtliche Konflikte: 

Potentielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten von gehölz- und gebäudebewohnenden 

Vogelarten sowie Fledermäusen befinden sich überwiegend in den bereits bebauten 

Grundstücken, die durch den Bau der Erschließung des Baugebietes nicht betroffen sind 

(vgl. Abb. 3). Lediglich die kleine Gehölzstruktur an der Böschung nördlich des Meisenwegs 

geht durch die Verlängerung der bisherigen Stichstraße verloren. Das Gebüsch und die 

Streuobstwiese sind nicht durch die Erschließungsmaßnahmen betroffen, befinden sich aber 

zukünftig auf privaten Bauflächen. Somit ist bei einer zeitnahen Bebauung der Grundstücke 

mit einem Verlust dieser Strukturen zu rechnen. (Vgl. Prof. Schmid | Treiber | Partner, 

2015). 
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Abb. 3 Zusammenschau von Habitatpotential und Planung (Bereiche mit Habitatpotential orange) 

Ein örtlich begrenztes Vorkommen der europarechtlich geschützten Art Zauneidechse wurde 

an der Böschung am Meisenweg am Südöstlichen Gebietsrand festgestellt. Die 

Habitatstruktur könnte durch den Bau der Erschließung bzw. die Bebauung der Grundstücke 

in diesem Bereich beeinträchtigt werden. 

Zur Vermeidung von Verbotsverletzungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG sind daher 

vor Beginn von Baumaßnahmen, die in Habitatstrukturen eingreifen, Maßnahmen 

erforderlich (vgl. Kap. 2.4.2.). 

2.2.4 Schutzgut 'Boden' 

Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzguts 'Boden' sind durch die zusätzliche 

Versiegelung und vollständigen Funktionsverlust von 1,2 ha infolge der verdichteten 

Überbauung und Erschließung gegenüber dem bisher geplanten Zustand zu erwarten. 

Durch Abgrabung Umlagerung, Aufschüttung und Befahren im Zuge der 

Erschließungsmaßnahmen können Bodenfunktionen ebenfalls beeinträchtigt werden.  

Aufgrund der mittleren bis hohen Bedeutung der Böden ist der Eingriff insgesamt als 

erheblich zu bewerten. 

2.2.5 Schutzgut 'Wasser' 

Grundwasser 

Insgesamt erhöht sich der Anteil der versiegelten Flächen um ca. 1,2 ha gegenüber dem 

bisher geplanten Zustand. Von diesen Flächen wird das Regenwasser oberflächlich 

abgeleitet und kommt nicht mehr der Grundwasserneubildung zugute. Aufgrund der 

mittleren Bedeutung stellt dies eine erhebliche Beeinträchtigung für das Teilschutzgut 

'Grundwasser' dar. 
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Oberflächenwasser 

Würde das Regenwasser aus dem Plangebiet ungeklärt und ungepuffert in den Vorbach 

eingeleitet, müssten erhebliche Beeinträchtigungen des Gewässers angenommen werden. 

Die jetzige Planung sieht eine Vorklärung, Pufferung und teilweise Versickerung vor und ist 

somit positiv im Vergleich zum bestehenden Rechtsplan zu beurteilen.  

Schutzgebiete 

Auswirkungen auf Wasserschutzgebiete werden nicht prognostiziert. 

2.2.6 Schutzgut 'Klima / Luft' 

Durch die Bebauung der Ackerflächen gehen Kaltluftentstehungsflächen mit geringer 

Bedeutung verloren. Dies wäre auch bei Umsetzung der bisherigen Planung der Fall 

gewesen. 

Die aktuelle Planung sieht gegenüber dem bisher gültigen Rechtsplan eine dichtere, höhere 

Bebauung und dichtere Erschließungsstrukturen vor. Der Anteil der Gärten und öffentlichen 

Grünflächen nimmt dagegen ab. Dadurch kann es zur Erhöhung von 

Oberflächentemperaturen und einer Minderung der Gesamtverdunstung 

Frischluftentstehung mit Auswirkungen auf das lokale Kleinklima kommen.  

Dadurch entstehen Beeinträchtigungen des Schutzguts 'Klima / Luft', die jedoch aufgrund 

der geringen Bedeutung des zu betrachtenden Ausgangszustandes als nicht erheblich 

einzuschätzen sind. 

2.2.7 Schutzgut 'Landschaft' 

Aufgrund der Einsehbarkeit des Planungsgebietes von den Gegenhängen des Taubertales 

und Vorbachtales sind durch die Reduktion des Anteils der Grünflächen gegenüber der 

bisherigen Planung und dem höheren Grad der Bebauung und Versiegelung 

Beeinträchtigungen zu erwarten.  

Da die Bedeutung für das Landschaftsbild auch bei der bisherigen Planung nur gering war, 

werden die zusätzlichen Beeinträchtigungen nicht als erheblich eingestuft.  

Positiv wirken sich die zusätzlich zum bestehenden Rechtsplan festgesetzten 

Laubbaumpflanzungen und die Begrünung von Flachdächern aus.  

2.2.8 Schutzgut 'Kultur- und Sachgüter' 

Durch das Vorhaben werden nach aktuellem Kenntnisstand keine Kultur-, Boden- oder 

Baudenkmale beeinträchtigt.  

Ggf. sich ergebende Auswirkungen auf Sachgüter durch Verlust landwirtschaftlicher Flächen 

sowie durch Beeinflussung der örtlichen Boden- und Pachtpreise wurden bereits durch den 

bestehenden Rechtsplan verursacht und stellen somit keinen Eingriff dar. 

Es entstehen keine Beeinträchtigungen des Schutzguts.  

2.2.9 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes 

Im Rahmen der Umweltprüfung sind neben den einzelnen Schutzgütern auch die 

Wechselwirkungen zwischen diesen zu berücksichtigen. Der Begriff 'Wechselwirkungen' 

umfasst die in der Umwelt ablaufenden Prozesse. Die Schutzgüter beeinflussen sich 

gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Diese Wirkungsketten und -netze sind bei der 

Beurteilung der Umweltauswirkungen zu betrachten, um sekundäre Effekte und 

Summationswirkungen erkennen und bewerten zu können.  

Während die getrennte Sammlung und teilweise Versickerung des Regenwassers im Gebiet 

eine Verminderung der Eingriffe in das Teilschutzgut Grundwasser darstellt, könnten auf der 
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anderen Seite durch die Einleitung des Wassers in den Vorbach Beeinträchtigungen des 

Teilschutzguts 'Oberflächenwasser' entstehen.  

Durch die fachgutachterliche Planung und Begleitung des Vorhabens kann jedoch davon 

ausgegangen werden, dass Beeinträchtigungen durch geeignete Maßnahmen vermieden 

werden können. 

Wechselwirkungen erheblichen Ausmaßes wurden nicht erkannt. 

 

Zusammenfassend kann die Durchführung der Planung zu den oben genannten 

prognostizierten Auswirkungen führen. Mit erheblichen Auswirkungen ist bei den 

Schutzgütern 'Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt', 'Boden' und 'Wasser' zu rechnen.  

 

2.3. Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung des 
Vorhabens 

Bei einer Nichtdurchführung der Neuaufstellung des Bebauungsplans würden die bisher 

rechtskräftigen Bebauungspläne weiter gelten, die nur eine geringere bauliche Dichte 

ermöglichen.  

Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Wohnbauflächen würde daher vermutlich die 

Ausweisung weiterer Wohngebiete ggf. im Außenbereich, an landschaftlich empfindlicherer 

Stelle und mit schlechterer Anbindung an die Verkehrs- und Siedlungsinfrastruktur 

notwendig, um den Bedarf zu decken. Somit wäre vermutlich mit größeren Eingriffen in 

Natur und Landschaft sowie auf den Menschen zu rechnen. Vor diesem Hintergrund ist das 

Vorhaben im Rahmen einer Nachverdichtung des bestehenden Siedlungsbereichs als positiv 

zu beurteilen.  

 

2.4. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Die Belange des Umweltschutzes sind gemäß BauGB bei der Aufstellung der Bauleitpläne 

und in der Abwägung zu berücksichtigen. Im Besonderen sind auf der Grundlage der 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gem. BNatSchG und BauGB die Beeinträchtigungen 

von Natur und Landschaft zu beurteilen und Aussagen zur Vermeidung, Verminderung und 

zum Ausgleich zu treffen. Absehbare Beeinträchtigungen sind durch die planerische 

Konzeption zu vermeiden bzw. zu minimieren und entstehende Wertverluste durch 

geeignete Maßnahmen auszugleichen. 

2.4.1 Schutzgut 'Mensch, menschliche Gesundheit, Bevölkerung' 

Erholung 

Der bisher geplante Kinderspielplatz entfällt. Es ist dagegen vorgesehen, den Spielplatz im 

südöstlich angrenzenden Baugebiet, wo kaum noch Kinder im Kindergarten- / Schulalter 

wohnen, zu ertüchtigen. Dies wird nicht durch den Bebauungsplan 'Vorderes Mohlach II – 

Neu' festgelegt.  

Da keine erheblichen Beeinträchtigungen prognostiziert werden, sind jedoch auch keine 

Maßnahmen zur Vermeidung / Verminderung oder zum Ausgleich erforderlich. 

Lärm / Gerüche / Schadstoffemissionen: 

Die Verdichtung der Bebauung an der Bismarckstraße kann dazu beitragen, Lärmeinträge 

von der Bismarckstraße, Johannes-Kepler-Allee und vom Gewerbegebiet Bismarckstraße ins 
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geplante Wohngebiet zu reduzieren. Es sind keine weiteren Maßnahmen im Hinblick auf 

Lärm / Gerüche / Schadstoffemissionen erforderlich. 

Es verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut 'Mensch, menschliche 

Gesundheit, Bevölkerung'. 

2.4.2 Schutzgut 'Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt sowie Gebiete von 

gemeinschaftlicher Bedeutung' 

Biotope 

Der dauerhaft Erhalt des größeren Gehölzbestand sowie eines Einzelbaums nördlich des 

Fußwegs können durch Festsetzung von Pflanzbindungen sichergestellt und somit Eingriffe 

die bedeutendste Biotopstruktur vermieden werden. Die Festsetzung von Baumpflanzungen 

auf privaten Grundstücken (insgesamt ca. 100 Bäume) stellt ebenfalls eine Verbesserung 

der Situation gegenüber der bisherigen Planung dar.  

Der Eingriff kann somit insgesamt auf ein nicht erhebliches Maß reduziert werden. 

Schutzgebiete 

Das im Planungsgebiet anfallende Niederschlagswasser soll wird vor Einleitung in den 

Vorbach vorgeklärt und in einem Retentionsbecken gepuffert und teilweise versickert 

werden, so dass Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes, sowie der vorkommenden 

geschützten Arten und Lebensräume vermieden werden können.  

Artenschutz 

Eine Tötung von Individuen geschützter Arten kann durch Festsetzung von 

Bauzeitenbeschränkungen bzw. Prüfung auf tatsächliche Nutzung  vor Eingriff in potentielle 

Habitatstrukturen vermeiden werden. Der Verlust oder die Beeinträchtigung von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten erfüllt keinen Verbotstatbestand, sofern die Ökologische 

Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt ist. Dies kann für die betroffenen 

Arten bzw. Artengruppen gehölz- bzw. gebäudebrütende Vogelarten, Fledermäuse und 

Zauneidechse aufgrund der im Umfeld bereits bestehenden bzw. im Falle eines Verluste zu 

ersetzenden Fortpflanzungs- und Ruhestätten prognostiziert werden. 

Vögel: 

Grundsätzlich ist zur Vermeidung von Eingriffen in Brutstätten eine zeitliche Beschränkung 

der Baufeldräumung durch Gehölzfällung und Gebäudeabriss auf den Zeitraum von Oktober 

bis Februar einzuhalten.  

Außerhalb dieses Zeitraumes sind potentielle Niststätten (Gehölze, Gebäude) vor einem 

Eingriff auf die tatsächliche Nutzung als Niststätte zu überprüfen, um eine Tötung von 

Individuen geschützter Arten auszuschließen. Gegebenenfalls müssen geeignete 

Kompensationsmaßnahmen bzw. funktionserhaltende Maßnahmen festgelegt und umgesetzt 

werden, um einen Verlust von Nist- und Brutstätten vorgezogen auszugleichen. Können 

Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, ist ein Antrag auf Befreiung von den 

Verboten nach §39(5)2. Bzw. §44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG zu stellen. 

Fledermäuse: 

Zur Vermeidung von Verbotsverletzungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG sind 

Bäume vor Rodung und Gebäude vor Abriss auf potentielle Fledermausquartiere und eine 

tatsächliche Nutzung durch Fledermäuse zu überprüfen. Mit Baumfäll- und Abrissarbeiten ist 

auf das Ergebnis der Überprüfung zu reagieren.  

Alternativ ist eine Bauzeitenbeschränkung in Bezug auf Gebäudeabriss und Rodung von 

Gehölzen auf das unkritische Zeitfenster von Anfang Oktober bis Ende Februar möglich, um 

die Tötung von Individuen zu vermeiden. Abhängig vom Ergebnis der Überprüfung wird 

empfohlen, je abzureißendem Gebäude mit Relevanz als Sommerquartier 3 
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Fledermauskästen an den neuen Gebäuden bzw. dem Gehölzsteifen im Norden des 

Plangebietes unter fachkundiger Anleitung zu installieren. Können Verbotsverletzungen nicht 

ausgeschlossen werden, ist ein Antrag auf Befreiung von den Verboten nach §39(5)2. Bzw. 

§44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG zu stellen. 

Zauneidechse: 

Da im Rahmen der Präsenz- / Absenzprüfung (vgl. Schmid | Treiber | Partner 2015b) ein 

Zauneidechsenvorkommen bestätigt wurde, muss mit den Erschließungsmaßnahmen auf 

diese Art Rücksicht genommen werden. Dies bedeutet, dass Oberbodenarbeiten im Bereich 

des dokumentierten Vorkommens (Böschung nördl. Meisenweg) nur während der 

Aktivitätsphase der Zauneidechsen durchgeführt werden dürfen, wenn noch keine Gelege 

vorhanden sind. Dies beschränkt sich in der Regel auf den Zeitraum von Mitte März bis Mitte 

Mai und von Anfang August bis Mitte September. Je nach Witterung können sich diese 

Zeiträume verschieben, verkürzen oder verlängern. Ggf. ist ein geeigneter Gutachter 

hinzuzuziehen, um die Bauzeitenbeschränkungen kurzfristig zu definieren. Aufgrund des 

räumlich begrenzten Vorkommens, der geringen Individuenzahl und unter Berücksichtigung 

der Tatsache, dass in der umgebenden Steinriegellandschaft eine sehr große Population 

vorhanden sein dürfte, werden darüber hinausgehende Maßnahmen nicht als notwendig 

erachtet. Bei Berücksichtigung dieser Maßnahme sind keine Verletzungen 

artenschutzrechtlicher Verbote durch das Vorhaben zu erwarten  

Durch die Verwendung insektenfreundlicher Beleuchtung (vgl. Kap. 3.6 Textteil 

Bebauungsplan) werden Beeinträchtigungen gegenüber nachtaktiven Insekten vermieden. 

 

Artenschutzrechtliche Konflikte sowie Beeinträchtigungen für Schutzgebiete können somit 

vermieden bzw. in geeigneter Weise kompensiert werden.  

Die Beeinträchtigung durch Reduktion von privaten und öffentlichen Grünflächen kann durch 

die Festsetzung von Baumpflanzungen auf privaten Grünflächen auf ein nicht erhebliches 

Maß reduziert werden. Es verbleiben somit insgesamt keine erheblichen Eingriffe in das 

Schutzgut 'Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt sowie Gebiete von gemeinschaftlicher 

Bedeutung'. 

2.4.3 Schutzgut 'Boden' 

Extensiv begrünte Dächer von Garagen, Carports und Flachdächern können in geringem 

Umfang Bodenfunktionen erfüllen.  

Es wird davon ausgegangen, dass durch geeignete Bodenschutzmaßnahmen Funktions-

verluste durch Umlagerung und Befahren vermieden oder kompensiert werden, so dass auf 

nicht versiegelten Flächen (Gärten, öffentliche Grünflächen, Verkehrsgrünflächen) die 

Bodenfunktionen wieder voll hergestellt werden. 

Der Oberboden zukünftiger öffentlicher Verkehrsflächen kann im Rahmen der 

Erschließungsmaßnahmen abgetragen und auf aufwertungswürdigen Böden wieder 

aufgetragen werden.  

Weitere Maßnahmen zur Vermeidung oder zum Ausgleich für das Schutzgut Boden sind 

innerhalb des B-Plan-Geltungsbereiches nicht möglich. Es verbleiben somit erhebliche 

Beeinträchtigungen. 

Durch geeignete planexterne Kompensationsmaßnahmen können die Beeinträchtigungen 

auf ein nicht erhebliches Maß reduziert werden (vgl. Kap. 2.6). 

 

2.4.4 Schutzgut 'Wasser' 

Grundwasser 



Stadt Weikersheim: Bebauungsplan 'Vorderes Mohlach II - Neu' 

Umweltbericht  

 

  18 

PROF. Schmid | 
        Treiber | Partner 

Durch Festsetzung wasserdurchlässiger Beläge im Bereich privater Zufahrten und Stellplätze 

kann ein geringer Teil des Regenwassers vor Ort versickert und so der Eingriff in die 

Grundwasserneubildung vermindert werden. Die extensive Begrünung von Garagen, 

Carports und Gebäuden mit Flachdach trägt ebenso zur Verminderung des Eingriffs in das 

Teilschutzgut Grundwasser bei, indem der Regenwasserabfluss verzögert und ein Teil des 

Wassers verdunstet wird. Auch in privaten Zisternen wird Regenwasser zurückgehalten und 

teilweise als Brauchwasser genutzt. 

Das Regenwasser von öffentlichen Verkehrsflächen und der Überlauf der privaten Zisternen 

soll wird in einem Regenwasserkanal gesammelt, in einem Retentionsbecken gepuffert, 

teilweise versickert und dann vorgeklärt dem Vorbach zugeführt werden.  

Beeinträchtigungen des Teilschutzguts Grundwasser können somit auf ein nicht erhebliches 

Maß reduziert werden. 

Oberflächenwasser 

Da die Auswirkungen der Einleitung des Regenwassers in den Vorbach und die 

Unbedenklichkeit in einem Fachgutachten untersucht wird, kann davon ausgegangen 

werden, dass die erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um erhebliche 

Beeinträchtigungen des Oberflächengewässers Vorbach zu vermeiden. 

2.4.5 Schutzgut 'Klima / Luft' 

Im Gegensatz zu den bisherigen Festsetzungen werden nun auf den nicht bebauten Flächen 

privater Grundstücke Baumpflanzungen vorgeschrieben. Auch die extensive Begrünung von 

Carports / Garagen und Flachdächern trägt zur Verbesserung der kleinklimatischen Situation 

bei.  

Das Wohngebiet ist somit wie im bisher geplanten Zustand immer noch als durchgrüntes 

Wohngebiet mit einer geringen Bedeutung für das Schutzgut 'Klima / Luft' einzustufen.  

Es verbleiben somit insgesamt gegenüber dem bisher geplanten Zustand keine erheblichen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft. 

2.4.6 Schutzgut 'Landschaft' 

Der Erhalt der Gehölzstrukturen am nördlichen Gebietsrand sowie die Festsetzung von 

Baumpflanzungen auf öffentlichen und privaten Grünflächen tragen zur Durchgrünung des 

Baugebietes bei und vermindern so die Beeinträchtigungen durch Verdichtung von 

Bebauung und Erschließung. Der Geltungsbereich kann insgesamt nach wie vor als 

durchgrüntes Wohngebiet mit geringer Bedeutung für das Landschaftsbild bewertet werden. 

Es verbleibt somit keine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. 

2.4.7 Kultur- und Sachgüter 

Es müssen keine Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich getroffen 

werden. 

Für den Fall, dass im Zuge der Erschließungs- und Baumaßnahmen bisher unbekannte 

Funde erschlossen werden, wird die Denkmalschutzbehörde eingebunden. 

 

 

2.5. Anderweitige Planungsalternativen 

Im Rahmen des städtebaulichen Vorentwurfs zur Änderung des Bebauungsplans wurden 

verschiedene Varianten der Bebauung und Erschließung entwickelt. Weiter verfolgt und zum 

Bebauungsplan-Entwurf entwickelt wurde die Variante 1A. Variante 1B unterschied sich 
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davon lediglich in der Anbindung an den Hüttenweg. Die Varianten 2A und 2B sahen im 

südlichen Plangebiet eine noch dichtere Bebauung mit Reihenhäusern vor. Die Anordnung 

der Erschließungselemente ermöglichte bei Variante 2A / 2B eine konsequente Ausrichtung 

der Großzahl der Gebäude nach Süden, während sich die Erschließung und 

Gebäudeanordnung bei den Varianten 1A / 1B an die Topografie anlehnt. Insgesamt 

unterschieden sich diese Planungsalternativen nur geringfügig im Hinblick auf die zu 

prognostizierenden Auswirkungen.  

Im Zuge der Grünordnungsplanung wurden Maßnahmen zur Ein- und Durchgrünung des 

Baugebietes konkretisiert und in den Bebauungsplan integriert. 

Grundsätzliche Standortalternativen für das Wohngebiet wurden nicht geprüft.  

 

2.6. Zusammenfassung der Umweltauswirkungen 

Schutzgut Umweltauswirkung Erheblichkeit 

Mensch, 
menschliche 

Gesundheit, 
Bevölkerung 

- Reduktion des Anteils öffentlicher Grünflächen  
(ca. 1,2 ha) 

- Verbesserung der Fuß- / Radwegeverbindungen 

- Erhöhung von Verkehrsaufkommen innerhalb des 

Gebietes und in zuführenden Straßen 

- Ggf. zusätzliche Lärmemissionen durch Ausweitung der 

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen  

- Verminderung der Lärmeinträge von der 

Bismarckstraße und Gewerbegebiet durch höhere 
Bebauung  

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

Tiere und 

Pflanzen, 
biologische Vielfalt 

- Erhöhung der Versiegelung und Überbauung und 
vollständiger Funktionsverlust (ca. 1,2 ha),  

- Reduktion des Anteils öffentlicher und privater 

Grünflächen gegenüber der bisherigen Planung (ca. 
1,2 ha) 

- Grünordnerische Maßnahmen zur Wiederherstellung 
von Biotopstrukturen 

- Verlust von tatsächlich vorhandenen Biotopstrukturen  

- Artenschutzrechtliche Konflikte möglich (Artengruppen 
Vögel, Fledermäuse, Zauneidechsen), jedoch durch 
Untersuchungen im Vorfeld und geeignete Maßnahmen 
vermeidbar 

 

 

 

 
 

+ 
 

 

 

 

 

Boden - Erhöhung der Versiegelung und Überbauung und 

vollständiger Funktionsverlust (1,2ha)  

- Beeinträchtigung des Natürlichkeitsgrades des Bodens 

sowie Schädigung der Bodenstruktur im Falle von 
Aufschüttung bzw. Abgrabung, durch geeignete 
Maßnahmen vermeidbar 

- Verminderung der Beeinträchtigung durch extensive 
Dachbegrünung 

- Oberbodenmanagement 

- planexterne Ersatzmaßnahme M22 - Aufwertung im 

Gewann Wartberg, Laudenbach 

 

 

 

- 

 

 

+ 
 

+ 

+ 
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Wasser - Verringerung der Grundwasserneubildung durch 

zusätzliche Flächenversiegelung (1,2 ha) und Erhöhung 
des Oberflächenwasserabflusses 

- Teilweise Rückhaltung des Regenwassers durch 

extensive Dachbegrünung und private 
Regenwasserzisternen  

- Evtl. Getrennte Sammlung des Regenwassers im 

Regenwasserkanal Einleitung in den Vorbach nach 
Vorklärung, Pufferung und teilweiser Versickerung 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

Klima / Luft - Beeinträchtigung des Lokalklimas durch dichtere und 
höhere Bebauung und dichter Erschließung sowie 

Reduktion des Grünflächenanteils (1,2 ha) 

- Festsetzung von Baumpflanzungen und 

Dachbegrünung auf privaten Flächen 

- 

 

 
+ 

 

Landschaft - Beeinträchtigung des Landschaftsbildes in vom 

Gegenhang einsehbarer Lage durch dichtere und 
höhere Bebauung und Reduktion von Grünflächen. 

- Festsetzung von Baumpflanzungen und 

Dachbegrünung auf privaten Flächen 

- 

 

 

+ 

 

Kultur- und 
Sachgüter 

-  - 

Wechselwirkungen -  - 

Tab. 2  Übersicht über die Umweltauswirkungen und ihre Erheblichkeit 

 = erhebliche Auswirkungen  
 = erhebliche Auswirkungen, die durch Vermeidungs-/ Minimierungs- und  

       Kompensationsmaßnahmen auf ein unerhebliches Maß reduziert werden können  
 - = unerhebliche Auswirkungen 

+ positive Auswirkungen  

Die erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter 'Tiere und Pflanzen, biologische 

Vielfalt', 'Boden' und 'Wasser' können durch folgende grünordnerische und technische 

Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereichs sowie planexterne Maßnahmen auf ein nicht 

erhebliches Maß reduziert werden: 

 Erhalt von wertvollen Gehölzstrukturen, soweit möglich, 

 Festsetzung von Baumpflanzungen in Verkehrsgrünflächen, öffentlichen Grünflächen 

und privaten Grünflächen, 

 Einhaltung von Bauzeitenbeschränkungen zum Schutz von Zauneidechsen 

 Einhaltung von Bauzeitenbeschränkungen oder alternativ Prüfung potentieller 

Habitatstrukturen auf die tatsächliche Nutzung durch Vögel / Fledermäuse / 

Zauneidechsen vor Baumfäll- / Abrissarbeiten, ggf. Schaffung geeigneter 

Ersatzhabitate 

 Verwendung insektenfreundlicher Beleuchtung, 

 Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen auf privaten Parkierungs- und 

sonstigen Erschließungsflächen, 

 Extensive Begrünung von Carports / Garagen und Flachdächern, 

 Rückhaltung und Verbrauch von Regenwasser privater Dächer in Zisternen, 

 Evtl. Getrennte Sammlung und Ableitung von Regenwasser, 

 Ggf. Vorbehandlung, Pufferung und teilweise Versickerung des Regenwassers vor 

Einleitung in die Vorflut. 
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3. Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz  

3.1. Flächenbilanz 

Entsprechend der in Anlage 2 dokumentierten Bewertungsmethodik werden die 

Flächendispositionen des aktuellen Planungsstandes (Planungsgruppe Kölz, Stand 

10.09.2015) bewertet. Um den Eingriff sowie den Umfang des erforderlichen Ausgleichs 

quantifizieren zu können, werden den fünf Wertstufen Zahlenwerte (Werteinheiten) 

zugeordnet, diese für Bestand (Rechtsplan) und geplanten Zustand jeweils mit den 

Flächeneinheiten multipliziert und die Differenz der Ergebnisse gebildet. Lediglich im 

Schutzgut Pflanzen / Tiere wird davon abweichend mit den Zahlenwerten einer 64-stufigen 

Skala gerechnet. 

Die ausführliche Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung sowie die Tabellen der quantitativen 

Bilanzierung finden sich im Grünordnungsplan (PROF. SCHMID | TREIBER | PARTNER 2015c). 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Vorderes Mohlach II - Neu" umfasst eine Fläche 

von insgesamt ca. 5,01 ha.  

 

Nutzungs-/ Biotopstruktur Fläche in ha Fläche in ha 

 Bestand  
(rechtskräftige 

Planung) 

 Planung 

Straße, Gehwege (vollversiegelt) 0,61 0,88 

öff. Grünfläche / Verkehrsgrün 0,36 0,11 

Feldgehölz 0,06 0,07 

Von Bauwerken bestandene Fläche 0,97 1,58 

Gebäudefläche mit Dachbegrünung - 0,20 

Zufahrten / Stellplätze / Terrassen (vollständig versiegelt) 0,48  

Zufahrten / Stellplätze / Terrassen (wasserdurchlässig)  0,59 

Nicht überbaute, unbefestigte Grundstücksflächen  2,53 1,58 

Summe Gesamtfläche 5,01 5,01 

Tab. 3 Biotop- /Nutzungstypen im tatsächlichen Bestand (rechtskräftige Planung) und gemäß aktueller 
Planung 
(Abweichungen zwischen der Summe der Einzelflächen und der Gesamtfläche werden verursacht 
durch Rundungsfehler) 

 

3.2. Schutzgutbezogene Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich 

3.2.1 Schutzgut 'Pflanzen / Tiere' 

Durch die Grünordnerischen Maßnahmen, vor allem die Festsetzung von Baumpflanzungen 

auf privaten Grundstücken kann ein Defizit im Schutzgut 'Pflanzen / Tiere' so reduziert 

werden, so dass lediglich ein Defizit von ca. -4,94 ha-Wertpunkten verbleibt, welches als 

nicht erheblicher Eingriff zu bewerten ist.  

 

3.2.2 Schutzgut 'Landschaftsbild / Erholung' 

Das Plangebiet kann aufgrund der Maßnahmen zur Durchgrünung wie im bisher geplanten 

Zustand als durchschnittlich durchgrüntes Wohngebiet beurteilt werden, so dass kein Defizit 

entsteht. 
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3.2.3 Schutzgut 'Klima / Luft' 

Als durchgrüntes Wohngebiet wird der Geltungsbereich vorher wie nachher klimatisch und 

lufthygienisch wenig belastetes Gebiet mit geringer Bedeutung für das Schutzgut 

'Klima / Luft' bewertet, so dass kein Defizit entsteht. 

3.2.4 .Schutzgut 'Boden' 

Für die Funktion Natürliche Bodenfruchtbarkeit ergibt sich aufgrund der mittleren bis hohen 

Funktionserfüllung im Bestand und die zusätzliche Versiegelung von 1,2 ha ein Defizit von 

3,1 ha-Werteinheiten gegenüber der bisherigen Planung. Bei der Funktion 'Ausgleichskörper 

im Wasserhaushalt beträgt das Defizit aufgrund der nur mittleren Ausgangswertigkeit nur -

2,27 ha-Werteinheiten. Das Defizit von -3,46 ha-Werteinheiten bei der Funktion 'Filter und 

Puffer für Schadstoffe' ergibt sich aus der hohen Ausgangswertigkeit der Böden im 

gesamten Geltungsbereich. Insgesamt beträgt das Defizit somit -8,83 ha-Werteinheiten.  

Durch Oberbodenmanagement kann eine Aufwertung um +2,79 ha-Werteinheiten erzielt 

werden. 

Der verbleibende Eingriff in das Schutzgut Boden ist als erheblich zu werten und durch 

weitere planexterne Maßnahmen bzw. in Form einer monetär zu bemessenden 

Ersatzmaßnahme zu kompensieren.  

Entsprechend der Bewertungsmethodik ist im Zuge einer Monetarisierung das dann noch 

verbleibende Defizit von insgesamt 6,04 ha-Werteinheiten mit 4.166 €/ haWE Defizit zu 

multiplizieren. Der monetäre Umfang der dann noch benötigten Ersatzmaßnahme beträgt 

ca. 25.181 € (vgl. Grünordnungsplan mit Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung, Prof. 

Schmid | Treiber | Partner, 2015c)   

Das verbleibende Defizit wird über folgende zusätzliche externe Ersatzmaßnahmen 

kompensiert: 

M22 - Aufwertung im Gewann Wartberg, Laudenbach 

3.2.5 Schutzgut 'Wasser' 

Die quantifizierende Bewertung zeigt nach Berücksichtigung der Maßnahmen zur 

Vermeidung und Minimierung innerhalb des Baugebietes ein Defizit von 1,24 ha-

Werteinheiten. Dieses verbleibende Defizit kann als nicht erheblich beurteilt werden. 

3.2.6 Planexterne Maßnahmen 

Oberbodenmanagement: 

Die Eingriffe in das Schutzgut Boden können teilweise durch Oberbodenmanagement 

ausgeglichen werden. Dabei wird der wertvolle Oberboden mit mittlerer bis hoher 

Funktionserfüllung für die Natürliche Bodenfruchtbarkeit aus dem Vorhabengebiet 

abgetragen und an anderer Stelle zur Bodenverbesserung aufgetragen.  

Dies kann allerdings nur für die öffentlichen Erschließungsflächen gewährleistet werden.  

Auf einer Fläche von ca. 6.210 m² (geplante öffentliche Verkehrsflächen auf bisher 

unversiegelten Flächen) wird der Oberboden mit einer Mächtigkeit von 30 cm abgetragen. 

Die Masse von 1.863 m³ wird auf einem geringwertigeren Acker mit einer Fläche von 

9.315 m² mit einer Mächtigkeit von 20 cm zur Bodenverbesserung aufgetragen. Dadurch 

ergibt sich eine Verbesserung für das Schutzgut Boden von 1 ha-Werteinheit je 

Bodenfunktion, also 2,79 ha-WE, aufsummiert für alle Bodenfunktionen. 

Für den Auftrag des Oberbodens stehen folgend Flurstücke zur Verfügung: Flst. 1237, 

Haagen, (Acker 3.103 m²), Flst. 5001, Laudenbach, (Acker, 5.988 m²), Flst. 5010, 

Laudenbach, (Acker, 2.181 m²), insgesamt 11.272m². Die Grundstücke sind alle im Besitz 

der Stadt (nachder Flurbereinigung) und damit rechtlich gesichert.  



Stadt Weikersheim: Bebauungsplan 'Vorderes Mohlach II - Neu' 

Umweltbericht  

 

  23 

PROF. Schmid | 
        Treiber | Partner 

 

Ersatzmaßnahme M22 - Aufwertung im Gewann Wartberg, Laudenbach 

Im Gewann Wartberg befinden sich mehrere Ackerflächen und Feldhecken die auf 

Steinriegeln entstanden sind. 

M Rahmen der Flurbereinigung werden diese zum Flurstück 4728 zusammengefasst und der 

Stadt Weikersheim zugeteilt. Die Fläche kann somit durch Umnutzung aufgewertet werden. 

 

 

Abb. 4  Ersatzmaßnahme M22, Bestand 

 

Abb. 5  Ersatzmaßnahme M22, Planung 

 

Die Steinriegelhecken auf der Fläche sollen durch Aufschütten von weiteren Steinriegeln und 

einzelnen Initialpflanzungen erweitert werden. Die Flächen zwischen den Steinriegeln sollen 

im 3jährigen Wechsel als Extensivacker genutzt bzw. als Buntbrache gestaltet werden. 

Die Gesamtkosten für die Umsetzung der Maßnahme M22 inkl. 25 Jahre Pflege belaufen sich 

inkl. Grundstückskosten auf 62.992,08 € (vgl. Grünordnungsplan mit Eingriffs-Ausgleichs-

Bilanzierung, Prof. Schmid | Treiber | Partner, 2015c).  

 

 

3.2.7 Zusammenfassende Beurteilung von Eingriff und Ausgleich 

Die zusammenfassende Tabelle der Eingriffs-Ausgleichsbilanz im Anhang gibt einen 

Überblick über die Kompensationsdefizite. 

Erhebliche Eingriffe bzw. Kompensationsdefizite verbleiben nur für das Schutzgut Boden. 

Dieses Defizit wird durch die planexternen Maßnahmen Oberbodenmanagement und M22 - 

Aufwertung im Gewann Wartberg, Laudenbach kompensiert.  

Insgesamt kann somit unter Beachtung aller Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung, 

zum Ausgleich und Ersatz nach aktuellem Kenntnisstand von einer Vermeidung bzw. einem 

weitgehenden Ausgleich der Eingriffe ohne verbleibende erhebliche Umweltauswirkungen 

ausgegangen werden. 
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4. Zusätzliche Angaben 

4.1. Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Zur Beurteilung der Auswirkungen der geplanten Änderung des Bebauungsplans greift der 

Umweltbericht auf die Eingriffs-Ausgleichbilanzierung zurück. Diese Bilanz stützt sich auf die 

Bewertungsmethodik des Ökokontos der Stadt Weikersheim (Büro Prof. 

Schmid | Treiber | Partner, 2006), der die Methodik des Landes Baden-Württemberg 

zugrunde liegt (vgl. Anlage 2). 

 

4.2. Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der 
Angaben 

Keine. 

 

4.3. Aussagen zur Nutzung erneuerbarer Energien sowie zur sparsamen 
und effizienten Nutzung von Energie 

Der Bebauungsplan "Vorderes Mohlach II - Neu" lässt Energiegewinnungsanlagen zu, die in 

die Dachflächen integriert sind.  

 

4.4. Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

Die zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte notwendigen Bauzeitenbeschränkungen 

sind bei der Ausschreibung und Vergabe der Erschließungsmaßnahmen zu beachten. Deren 

Einhaltung ist im Rahmen der Bauüberwachung sicherzustellen. 

Ggf. notwendige Schutzmaßnahmen / funktionserhaltende Maßnahmen sind von geeigneten 

Fachgutachtern festzulegen und deren Umsetzung zu überprüfen.  

Im Zuge der Umweltüberwachung sind die festgesetzten Pflanzgebote und -bindungen des 

Bebauungsplanes auf Umsetzung und Zielerfüllung von der Stadt Weikersheim zu prüfen.  

Drei und sieben Jahre nach Ausführung der Ausgleichsmaßnahmen sind im Rahmen von 

Erfolgskontrollen zu prüfen, ob die festgesetzten Entwicklungsziele erreicht sind bzw. 

voraussichtlich erreicht werden. Sofern gravierende Abweichungen von den angestrebten 

Entwicklungszielen festgestellt bzw. prognostiziert werden, ist dem durch entsprechende 

ergänzende Maßnahmen entgegenzuwirken. 
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5. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Vorhabenbeschreibung 

Die Stadt Weikersheim plant mit dem Bebauungsplan "Vorderes Mohlach II - Neu" eine 

Neuordnung und Verdichtung der bisher durch mehrere ältere Bebauungspläne 

festgesetzten und teilweise bereits realisierten Bebauung.  

Im. 5 ha großen Geltungsbereich wird ein Allgemeines Wohngebiet mit einer 

Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt. Die zulässigen Gebäudehöhen sind von Nord 

nach Süd gestaffelt, so dass in der Regel zweistöckige Gebäude möglich sind. Lediglich im 

Süden sind 3 Stockwerke wie im Bestand zulässig. Neben Einzelhausbebauung sind im 

südlichen Bereich auch Mehrfamilienhäuser und Doppelhäuser möglich.  

Die Erschließung erfolgt über den Hüttenweg, die Mohlachstraße und den Meisenweg. Im 

Gebiet wird es eine durchgängige verkehrsberuhigte Straße sowie drei als 

Mischverkehrsflächen definierte Stichstraßen geben. 

Zur Durchgrünung wird der Erhalt einer größeren zusammenhängenden Gehölzstruktur am 

nördlichen Gebietsrand festgesetzt. Entlang der Straßen und Wege sind auf öffentlichen und 

privaten Grünflächen Baumpflanzungen vorgesehen. 

Ermittlung erheblicher Beeinträchtigungen  

Erhebliche vorhabenbedingte Auswirkungen entstehen durch die zusätzliche Versiegelung 

und Überbauung von ca. 1,2 ha und gleichzeitige Reduktion privater und öffentlicher 

Grünflächen.  

Mit verbleibenden erheblichen Beeinträchtigungen, die nicht im Geltungsbereich 

kompensiert werden können, ist lediglich beim Schutzgut Boden zu rechnen. Diese können 

durch planexterne Maßnahmen kompensiert werden. 

Eine Verletzung artenschutzrechtlicher Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG in Bezug auf die 

Artengruppen Vögel und Fledermäuse sowie Zauneidechsen kann durch 

Bauzeitbeschränkungen oder andere geeignete Maßnahmen vermieden werden. (vgl. 

Habitatpotentialanalyse, Prof. Schmid ı Treiber ı Partner,  2015). 

Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich erheblich 

nachteiliger Auswirkungen 

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen / Tiere - Artenschutz werden durch 

folgende Maßnahmen ausgeglichen bzw. vermieden: 

 Erhalt von wertvollen Gehölzstrukturen, soweit möglich, 

 Festsetzung von Baumpflanzungen in Verkehrsgrünflächen, öffentlichen Grünflächen und 

privaten Grünflächen, 

 Bauzeitenbeschränkung zum Schutz von Zauneidechsen 

 Einhaltung von Bauzeitenbeschränkungen oder alternativ Prüfung potentieller 

Habitatstrukturen auf die tatsächliche Nutzung durch Vögel / Fledermäuse vor Baumfäll- 

/ Abrissarbeiten, ggf. Schaffung geeigneter Ersatzhabitate. 

Artenschutz: 

 Bauzeitbeschränkung auf den Zeitraum außerhalb der Brutzeit von Vögeln bzw. der 

Aktivitätszeit von Fledermäusen(Oktober bis Februar). Alternativ konkrete Überprüfung 

potentieller Habitatstrukturen auf tatsächliche Nutzung vor Baumfäll- / Abrissarbeiten. 

 Bauzeitenbeschränkung zum Schutz von Zauneidechsen 

 Verwendung insektenfreundlicher Beleuchtung.  
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Die erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden werden durch folgende Maßnahmen 

vermindert und ausgeglichen: 

 Extensive Begrünung von Carports / Garagen und Flachdächern 

 Oberbodenmanagement 

 Planexterne Ersatzmaßnahme: M22 - Aufwertung im Gewann Wartberg, Laudenbach 

Die erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser werden durch folgende 

Maßnahmen vermindert und ausgeglichen: 

 Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen auf privaten Parkierungs- und 

sonstigen Erschließungsflächen 

 Extensive Begrünung von Carports / Garagen und Flachdächern 

 Evtl. getrennte Sammlung und Ableitung von Regenwasser  

 Ggf. Vorbehandlung, Pufferung und teilweise Versickerung des Regenwassers vor 

Einleitung in die Vorflut. 

 

Ergebnisse Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz 

Insgesamt werden etwa 1,2 ha Fläche zusätzlich zum bestehenden Rechtsplan versiegelt.  

Erhebliche Eingriffe bzw. Kompensationsdefizite verbleiben nur für das Schutzgut Boden. 

Dieses Defizit wird durch die planexterne Maßnahmen Oberbodenmanagement und die 

Ersatzmaßnahme M22 - Aufwertung im Gewann Wartberg, Laudenbach kompensiert.  

Insgesamt kann somit unter Beachtung aller Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung, 

zum Ausgleich und Ersatz nach aktuellem Kenntnisstand von einer Vermeidung bzw. einem 

weitgehenden Ausgleich der Eingriffe ohne verbleibende erhebliche Umweltauswirkungen 

ausgegangen werden. 

Prüfung von Planungsalternativen 

Im Rahmen des städtebaulichen Vorentwurfs zur Änderung des Bebauungsplans wurden 

verschiedene Varianten der Bebauung und Erschließung entwickelt. 

Grundsätzliche Standortalternativen für das Wohngebiet wurden nicht geprüft.  

Umweltüberwachung 

Im Zuge der Umweltüberwachung ist die Einhaltung der festgesetzten 

Bauzeitenbeschränkungen sicherzustellen oder alternativ die Prüfung auf tatsächliche 

Individuen-Vorkommen zu koordinieren. Können Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen 

werden, ist ein Antrag auf Befreiung von den Verboten nach §39(5)2. bzw. §44 Abs. 1 Nr. 1 

bis 3 BNatSchG zu stellen.  

Pflanzgebote und -bindungen des Bebauungsplanes sowie planexterne 

Ausgleichsmaßnahmen auf Umsetzung und Zielerfüllung zu prüfen.  

Sofern gravierende Abweichungen von den angestrebten Entwicklungszielen festgestellt 

bzw. prognostiziert werden, ist dem durch entsprechende ergänzende Maßnahmen 

entgegenzuwirken. 
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